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Die HHLA bekennt sich als verantwortungs-

volles Unternehmen zur Achtung und Einhal-

tung der Menschenrechte. Als Basis hierfür 

lehnt die HHLA ihr Handeln an die allgemeine 

Erklärung der Menschenrechte der Vereinten 

Nationen (UN) sowie die Leitprinzipien für 

Wirtschaft und Menschenrechte der Verein-

ten Nationen (UNGP) an.  

Zudem sind weitere internationale Standards 

und Abkommen wie die Prinzipien des Global 

Compact der Vereinten Nationen (UNGC) so-

wie die Kernarbeitsnormen der Internationa-

len Arbeitsorganisation (ILO) grundlegend für 

unser Handeln und unsere Unternehmens-

kultur. 

An diese Standards angelehnt legen der Ver-

haltenskodex der HHLA und weitere konzern-

interne Dokumente die Leitlinien unserer Ak-

tivitäten verbindlich fest und unterstützen so-

mit die Achtung und Einhaltung der internati-

onal anerkannten Menschenrechte. Kern-

werte unseres unternehmerischen Handelns 

sind Integrität, Fairness, Respekt, Nachhal-

tigkeit und Transparenz. Zu den wesentlichen 

Inhalten des Verhaltenskodex gehören u.a. 

die Vermeidung von Korruption, Nachhaltig-

keit, Arbeitssicherheit, die Achtung von Viel-

falt und das Einstehen gegen jede Form von 

Diskriminierung. Die HHLA erwartet von ihren 

Mitarbeitern, alle geltenden Gesetze und da-

mit auch die Grundsätze der Menschenrechte 

einzuhalten. Zur fortlaufenden Sensibilisie-

rung unserer Mitarbeiter werden regelmäßig 

Schulungen zum Verhaltenskodex, zur Kor-

ruptionsvermeidung und weiteren menschen-

rechtsrelevanten Themen, wie dem Arbeits-

schutz durchgeführt. 

Eine lebenswerte Umwelt auch für folgende 

Generationen zu bewahren und daraus resul-

tierendes nachhaltiges Denken und Handeln 

stehen bei der HHLA im Mittelpunkt der un-

ternehmerischen Entscheidungen. Der Ein-

satz modernster Technologien, die Einhal-

tung vorbildlicher Sozialstandards, die Imple-

mentierung hocheffizienter Geschäftspro-

zesse sowie eine werteorientierte Unterneh-

mensführung sind Kernelemente unserer 

langfristig angelegten Nachhaltigkeitsstrate-

gie. So ist z.B. ein Terminal der HHLA in 

Hamburg das weltweit erste zertifizierte kli-

maneutrale Terminal. 

Auch entlang der Lieferkette wird die Einhal-

tung der Menschenrechte durch den HHLA-

Supplier Code of Conduct weiter gestärkt. 

Denn wir erwarten auch von unseren Liefe-

ranten, dass sie die Prinzipien der internatio-

nal anerkannten Abkommen für Menschen-

rechte als Grundlage für ihre Geschäftstätig-

keiten anwenden. Im Rahmen dieses Regel-

werkes haben wir die Möglichkeit, z.B. über 

Lieferantenaudits die Einhaltung der darin 

niedergelegten Grundsätze zu überprüfen. 

Aber auch bereits bei der Eingehung neuer 

Geschäftsbeziehungen kommen wir unserer 

Verantwortung nach, in dem wir im Rahmen 

eines Business Partner Screenings Risiken 

auch hinsichtlich der Einhaltung von Men-

schenrechten frühzeitig erkennen und diesen 

ggf. durch risikominimierende Maßnahmen 

begegnen können.  

Mindestens jährlich bewerten wir potenzielle 

Risiken mit Blick auf Menschenrechte und 

Umweltverschmutzung sowohl mit Blick auf 

unsere eigenen Geschäftsbereiche als auch 

hinsichtlich unserer Lieferanten. Auf Basis 

dieser Risikoanalysen können Risiken priori-

siert und behandelt werden. Hierfür führen wir 

Experteninterviews und evaluieren struktu-

riert bspw. Herkunftsregionen und Waren-

gruppen unserer Lieferanten. Zu den priori-
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sierten Risiken auf Basis dieser Analysen ge-

hören die folgenden Punkte, die entlang un-

serer Wertschöpfungskette potenziell von 

Relevanz sein können:  

 Arbeitsbedingungsrisiken  
 Umweltrisiken  
 Diskriminierungsrisiken  
 Health- & Safety-Risiken   

 

Wo wir Risiken identifizieren – sei es im eige-

nen Geschäftsbereich oder bei Lieferanten – 

werden diese durch angemessene Maßnah-

men minimiert. Im eigenen Geschäftsbereich 

sind Richtlinien, bspw. zur Arbeitssicherheit, 

implementiert, um diese Risiken zu begren-

zen. Die Einhaltung der Vorgaben wird regel-

mäßig durch den Bereich Compliance über-

prüft. 

Bei unseren Lieferanten und Dienstleistern 

werden je nach Höhe des Risikos zunächst 

ggf. zusätzliche Informationen eingeholt, 

bspw. durch Anfrage von Risikostrategien 

und Maßnahmenplänen oder über die Durch-

führung von Menschenrechtsaudits. Im An-

schluss an die genauere Untersuchung der 

Risiken wird ggf. gemeinsam mit den Liefe-

ranten definiert, wie mit den Risiken umge-

gangen werden soll. Darüber hinaus bieten 

wir allen unseren Lieferanten Informations-

material mit Bezug auf menschenrechtliche 

und ökologische Sorgfaltspflichten entlang 

der Lieferkette an. 

Die HHLA prüft jede Verletzung von Men-

schen- und Umweltrechten sehr gründlich. 

Abhilfemaßnahmen werden je nach Verlet-

zung individuell bewertet und umgesetzt. 

Dies kann bis zur Aussetzung bzw. Beendi-

gung der Geschäftsbeziehungen führen. Un-

sere etablierten Maßnahmen evaluieren wir 

hinsichtlich ihrer Wirksamkeit regelmäßig, um 

kontinuierlich besser zu werden. Dazu gehört 

es auch, bestehende Prozesse immer wieder 

kritisch zu hinterfragen und wo nötig nachzu-

schärfen. 

Wir berichten jährlich sowohl über die identi-

fizierten Risiken sowie über unsere Maßnah-

men, mit diesen umzugehen. Ebenso bewer-

ten wir in diesem Zusammenhang die Wirk-

samkeit unserer Maßnahmen und leiten 

Schlussfolgerungen für künftige Aktivitäten 

ab. 

Die Verantwortung für die Einhaltung der 

Menschenrechte bei der HHLA und somit 

auch für die Umsetzung diese Grundsatzer-

klärung trägt der Vorstand der HHLA. Aber 

auch für alle weiteren Führungskräfte im 

HHLA-Konzern soll diese Erklärung Ver-

pflichtung sein, die Achtung und Einhaltung 

der Menschenrechte vorzuleben und zu för-

dern. Verstöße betreffend den eigenen Ge-

schäftsbereich, Lieferanten und Vorlieferan-

ten können von Mitarbeitern und betroffenen 

Dritten sowie anderen Stakeholdern auch 

anonym im Rahmen unseres Hinweisgeber-

systems (040-3088-3777; compli-

ance@hhla.de; www.hhla.de/compliance) 

gemeldet werden. Verstöße werden nicht to-

leriert und konsequent verfolgt. 

Die Einhaltung der Menschenrechte inner-

halb der HHLA wird auch künftig stetiger 

Überprüfung und Weiterentwicklung unterlie-

gen, um die bestehenden Maßnahmen weiter 

zu verbessern. Hierüber werden wir regelmä-

ßig im Geschäftsbericht informieren. 

Hamburg, im Januar 2023 

 

Der Vorstand  

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesell-

schaft 
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